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Falle , daß Merkmaale einer ansteckenden

Krankheit unter dem Viehe sich gezeigt
haben , bey desfalls angestellter Unter¬
suchung das Vieh aber gesund befunden

worden , zu ertheilenden schriftlichen Er-

laubnißfchein zum weitern Transport,

für jedes Stück Vieh , woraus der Paß,
die Bescheinigung oder der schriftliche

, Erlaubnißschcin lautet , 2 Ggr . ( § . 11 . )
Indem die Negierung diese Bestimmun¬

gen und Vorschriften der Hgnnoverfchen Ver¬
ordnung vom g . Januar 1826 . , welche mit
dem i . Marz d. I . in Kraft treten , zurKennt-

niß des hiesigen Publicums bringt , fordert
sie alle diejenigen hiesigen Unterthanen , wel¬
che sich mit dem Viehhandel ins Hannoversche

beschäftigen , auf , dieselben auf das Genaueste
zu befolgen und sich hierdurch vor Strafen und
sonstigen Nachtheilen zu sichern . Die etwa
weiter erforderlichen Vorschriften wegen Aus¬

stellung der Gesundheits - Pässe rc . werden
von der Herzoglichen Cammer ertheilt werden.

5) Cammer - Bekanntmachung vom
ig . Jan . xubl . am 27 . Jan . 1826.

1) Die am i c. Julius 1799 . erlasseneJntimation der
Verordnung wegen Verbots der Ausfuhr^ " vom >1. Julr
von Straßen - und andern Feldsteinen , welchei ^ gncgenBei:-
lautct : bot« der Aus-
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fuhr von Stra¬
ffen-und andern
Feldsteinen.

Da bcy der zunehmenden Seltenheit der
Feldsteine in verschiedenen Gegenden die¬
ses Herzogthnmö und den in einigen be- ^
uachbarten Ländern bestehenden Verboten
der Ausfuhr solcher Steine zu besorgen
ist, daß an diesem, zu verschiedenen An¬
lagen bey dem Deich- und Wasserbau,
zum Straßenpflasier und zu manchem
andern Gebrauche unentbehrlichen Ma¬
terial in der Folge Mangel entstehen
dürfte, wenn der davon im Lande vor¬
handene Vorrath durch Versendungen
in die Fremde vermindert würde, so
wird in Gemäßheit Höchsten Rcscripts
vom i . d. M ., die Ausfuhr aller und
jeder Arten von größer» oder kleinern
Feldsteinen ans hiesigem Herzogthume
hicmittelst, bei Strafe der Consiscatiou
und willkührlicher Herrschaftlicher Brü¬
che, gänzlich verboten, uud zugleich den
sämmtlichcn Beamten aufgegebeu, nicht
allein selbst darauf zu achten, sondern
auch durch die Unteröögte, Polizcidra- !
goner und die Pachter der Granz-Zölle, >
darauf achten zu lassen, daß dieses Aus¬
fuhrverbot genau beobachtet, und ein Ze¬
der, der solchem zuwider dergleichen ^
Steinhaus dem Lande zu führen unter¬
nehmen möchte, damit angehalten und
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